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Zusammenfassung 
 
 
Die politische Entscheidung, jetzt endlich den e-
lektronischen Entgeltnachweis (ELENA) auf den 
Weg zu bringen und damit die Voraussetzung für 
den Wegfall entgeltrelevanter Auskunfts-, Melde- 
und Bescheinigungspflichten der Arbeitgeber zu 
schaffen, ist sehr zu begrüßen. 
 
Allerdings wird das Potenzial des neuen Verfah-
rens mit dem jetzigen Gesetzentwurf bei weitem 
nicht ausgeschöpft. Die Arbeitgeber müssen heu-
te über 100 Auskunfts-, Melde- und Bescheini-
gungspflichten nachkommen, darunter rund 45 
Entgeltbescheinigungspflichten. Dennoch sieht 
der Gesetzentwurf nur den Wegfall von 6 Be-
scheinigungspflichten der Arbeitgeber – zur Leis-
tungsberechnung für das Arbeitslosen-, Wohn- 
und Elterngeld – vor. Das ist zwar mehr als die im 
vorherigen Gesetzentwurf enthaltenen 3 Be-
scheinigungen an die Bundesagentur für Arbeit 
(§§ 312, 313 und 315 Abs. 3 SGB III), aber deut-
lich weniger als möglich. Der Minderaufwand 
durch die entfallenden Bescheinigungspflichten 
übertrifft daher nur in begrenztem Umfang den 
Mehraufwand der Arbeitgeber, der mit der Einfüh-
rung des ELENA-Verfahrens verbunden ist. Über 
den Hinweis in der Gesetzesbegründung hinaus, 
weitere Bescheinigungen in das Verfahren mit 
einbeziehen zu wollen, ist es notwendig, einen 
klaren Fahrplan – so wie ihn zu Recht auch der 
Nationale Normenkontrollrat in seinem Gutachten 
zum ELENA-Verfahren gefordert hat – zur zeit-
nahen Ersetzung aller Entgeltbescheinigungs-
pflichten der Arbeitgeber aufzustellen. Der hierzu 
vorgesehene Prüfauftrag an das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie kann und 
darf im Ergebnis zu keinem anderem Ergebnis 
führen. 
 
Zudem müssen auch die jeweiligen Leistungsge-
setze, die die Abfrage von Entgeltdaten erfor-
dern, harmonisiert werden. Nur dann kann der 
vom Arbeitgeber monatlich für jeden Arbeitneh-
mer zu übermittelnde ELENA-Datensatz tatsäch-
lich auf ein Minimum reduziert werden. 
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Im Einzelnen 
 
 
Artikel 1:  Änderungen des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch 

 
 
zu § 28b SGB IV: Gemeinsame Grundsätze 

 
Die Übermittlung des Datensatzes für das elekt-
ronische Entgeltnachweisverfahren vom Arbeit-
geber zur Zentralen Speicherstelle erfolgt mit Hil-
fe des bestehenden Übermittlungsverfahrens zur 
Sozialversicherung (DEÜV-Verfahren). Die Erar-
beitung des Datensatzes und die Abstimmung 
über die technischen Verfahren soll folgerichtig 
nach dem Prozedere des § 28b Abs. 2 SGB IV 
erfolgen. Damit wird eine entsprechende Beteili-
gung der Arbeitgeber sichergestellt. 
 
 
zu § 95 SGB IV: Anwendungsbereich  
 
Der Anwendungsbereich muss auf eine stetige 
Erweiterung des ELENA-Verfahrens angelegt 
werden, denn unstreitig wird das vorhandene 
Entlastungspotenzial durch die vorläufige Be-
schränkung des ELENA-Verfahrens auf die vor-
gesehenen 6 Bescheinigungspflichten noch lange 
nicht ausgeschöpft. Die Umstellung auf eine mo-
natliche Übermittlung von Entgeltdaten durch den 
Arbeitgeber ist nur dann gerechtfertigt, wenn die-
ser dadurch in absehbarer Zeit von allen Be-
scheinigungspflichten befreit wird. Zwar geht der 
Gesetzentwurf von einer jährlichen Nettoentlas-
tung der Wirtschaft i. H. v. 85,6 Mio. € ab dem 
Jahr 2012 aus, doch hängen – unabhängig von 
Rechenmodellen zum Nettoentlastungsvolumen 
– Be- und Entlastungswirkungen immer wesent-
lich von der Betriebsorganisation und der Be-
triebsgröße ab. Dazu kommen Mehrbelastungen 
der Arbeitgeber durch Anpassungen ihrer DEÜV-
Software sowie dadurch, dass sie innerhalb der 
zweijährigen Vorlaufzeit (2010 und 2011) zum 
Aufbau des für entsprechende Abrufe notwendi-
gen Datenbestandes bei der Zentralen Speicher-
stelle sowohl elektronisch Entgeltdaten melden 
als auch weiterhin Papierbescheinigungen aus-
stellen müssen. Dem ELENA-Verfahren ist daher 
– so schnell wie möglich – ein abgestimmtes Ge-
samtkonzept zugrunde zu legen, das die Unter-

nehmen grundsätzlich von allen Entgeltbeschei-
nigungspflichten befreit. 
 
Noch im aktuellen Gesetzgebungsverfahren soll-
te der Wegfall folgender Bescheinigungen durch 
das ELENA-Verfahren beschlossen werden: 
�  Arbeitgeberauskunft nach § 57 SGB II 
�  Einkommensbescheinigung nach § 58 SGB II 
�  Auskunft über die Beschäftigung nach  

§ 60 SGB II 
�  Arbeitgeberauskunft nach  

§ 117 Abs. 4 SGB XII 
�  Arbeitgeberauskunft nach § 20 Abs. 2 USG 
�  Arbeitgeberauskunft nach  

§ 47 Abs. 5, 6 BAföG. 
 
In einem zweiten Schritt sollten folgende Be-
scheinigungen entfallen: 
�  Entgeltbescheinigung KV bei Krankengeld 
�  Entgeltbescheinigung KV bei Kinderpflege-

Krankengeld 
�  Entgeltbescheinigung KV bei Mutterschafts-

geld  
�  Entgeltbescheinigung KV bei Versorgungs-

krankengeld 
�  Entgeltbescheinigung RV bei Übergangsgeld / 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation  
�  Entgeltbescheinigung RV bei Übergangsgeld / 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
�  Entgeltbescheinigung UV bei Verletztengeld 
�  Entgeltbescheinigung UV bei Übergangsgeld 
�  Entgeltbescheinigung UV bei Kinderpflege-

Verletztengeld 
�  Entgeltbescheinigung BA Übergangsgeld. 
 
 
zu § 97 SGB IV: Pflichten der Arbeitgeber 

 
Je größer der Datensatz, desto größer der Pfle-
ge- und Verwaltungsaufwand bei den Unterneh-
men. Richtig ist der im Gesetzentwurf angelegte 
Grundsatz des Gleichlaufes von ELENA- und 
Entgeltbescheinigungsverordnung-Datensatz 
(§ 108 Abs. 3 Satz 1 GewO). Beide Datensätze 
müssen sich auf die absolut notwendigen Daten 
beschränken. 
 
Die in § 97 Abs. 1 SGB IV vorgesehene Öff-
nungsklausel – „Zusätzlich […] hat der Arbeitge-
ber der Zentralen Speicherstelle die Meldung zu 
den erfassten Nachweisen zu dem Zeitpunkt und 
mit dem Inhalt zu übermitteln, den das für den 
jeweiligen Nachweis geltende Gesetz bestimmt“ 
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– darf nicht dazu führen, dass der Grundsatz des 
„Gleichlaufs der Datensätze“ praktisch ausgehe-
belt wird. Um dies zu verhindern, müssen – wie 
von der BDA schon seit langem gefordert – auch 
die Entgeltbegriffe in den Leistungsgesetzen har-
monisiert werden, damit der monatliche Melde-
aufwand beim Arbeitgeber auf ein Minimum be-
grenzt wird. Die Vereinfachungsbemühungen 
dürfen nicht auf halber Strecke stehen bleiben. 
 


